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Informationen zum Dienstrecht, zu Besoldungs-, Versorgs- und Beihilfefragen:
Die GEW-Personalräte arbeiten kompetent und konsequent

Bezirkspersonalrat - 0541 - 314331

Sicherheit und Gesundheitsschutz in
Schulen
Klaus-H. Bick

Die Pflichten des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes werden
gegenwärtig durch zahlreiche
Vorschriften definiert. Von grund-
legender Bedeutung für Schul-
leiterinnen und Schulleiter sind
dabei insbesondere

• die Entwicklung eines Arbeits-
und Gesundheitsschutzkon-
zeptes und dessen Integration
in das schulische Manage-
mentsystem,

• der Aufbau eines Gefahrstoff-
Managementsystems (sofern
Gefahrstoffe eingesetzt wer-
den),

• medizinische Untersuchungen
im Zusammenhang mit der
Arbeit.

Diese Grundpflichten für Schul-
leiter/-innen ergeben sich aus den

§§ 3 und 4 ArbSchG. Sie werden
durch die Regelungen zur Gefähr-
dungsbeurteilung (§ 5 ArbSchG)
und zur Dokumentation (§ 6 Arb
SchG) ergänzt. Danach muss die
Schulleiterin oder der Schulleiter
insbesondere

• die mit der Arbeit in der Schule
verbundenen Gefährdungen
erfassen und beurteilen,

• die erforderlichen Schutz-
maßnahmen unter Berück-
sichtigung der Umstände, die
die Gesund-heit und Sicherheit
der Lehrkräfte bei der Arbeit
beeinflussen, festlegen,

• die Ergebnisse dieser Gefähr-
dungsbeurteilungen dokumen-
tieren,

• die getroffenen Schutzmaßnah-
men auf ihre Wirksamkeit hin
überprüfen und permanent an

sich ändernde Gegebenheiten
anpassen.

Verbindlich wird damit syste-
matisches Planen, Steuern und
Überwachen zur Sicherstellung
des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes vorgeschrieben. Arbeits-
und Gesundheitsschutz im Sinne
des Arbeitsschutzgesetzes ist
damit kein zu einem bestimmten
Zeitpunkt erreichtes Ergebnis von
bestimmten Arbeitsschutzmaß-
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nahmen, sondern ein beständiger
Prozess, der eine kontinuierliche
Anpassung und Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes erforderlich macht.
Wesentlicher Aspekt ist dabei
außerdem der Präventionsan-
spruch; d.h. alle Maßnahmen
sind so anzulegen, dass sie
vorbeugend Unfallschäden ver-
meiden und die Gesundheit der
Lehrkräfte nicht nur erhalten, son-
dern auch fördern.

Die Gefährdungsbeurteilung

Basis für eine kontinuierliche An-
passung und Verbesserung des
innerschulischen Arbeitsschutz-
es ist die systematische und re-
gelmäßige Beurteilung der für die
Lehrkräfte mit ihrer Tätigkeit ver-
bundenen Gefährdungen. Hieraus
hat die Schulleiterin oder der
Schulleiter die jeweiligen Schutz-
maßnahmen abzuleiten.
Jede Gefährdungsbeurteilung
bedarf zunächst einer Analyse der
Arbeitsbedingungen. Der hier auf-
zuwendende Arbeitseinsatz ist
zwar beachtlich, wird aber da-
durch kompensiert, dass spätere,
hierauf aufbauende Arbeitsschutz-
maßnahmen lückenlos und nicht
ungezielt eingesetzt werden
können. Diese Analyse hilft,
Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und
die Arbeitsverfahren so auszu-
wählen und zu gestalten, dass
technische Mängel, Mängel in der
Organisation und menschliche
Unzulänglichkeiten reduziert oder
beseitigt werden. Damit können
nicht nur Gefährdungen für die
Lehrkräfte, wie vom Gesetz ge-
fordert, auf ein Minimum reduziert,
sondern auch Prozesse der
Schulentwicklung verstärkt und
dabei sowohl Arbeitsplatz- als
auch Unterrichtsqualität positiv
beeinflusst werden. Schulent-
wicklung ohne Berücksichtigung
des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes kann nicht nachhaltig
wirksam sein und sollte von
unseren Kolleginnen und Kollegen
abgelehnt werden.

Osnabrück braucht Intergrierte Gesamtschulen - Jetzt!

Erfassung und Beurteilung von
Gefährdungen und Belastung-
en

Zur Beurteilung möglicher Gefähr-
dungen muss sich die Schullei-
terin oder der Schulleiter zunächst
ein Bild von den Arbeitsbedin-
gungen in ihrer/seiner Schule
machen und ermitteln, wo Gefähr-
dungen und Belastungen für die
Beschäftigten bestehen können.
Dies umfasst insbesondere

• eine Prognose über die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten
bestimmter Gefährdungen,

• die Beurteilung von Art und Um-
fang der dadurch verursachten,
möglichen Schadensfälle,

• die Feststellung und Bewertung
der jeweiligen Risiken.

Wie diese Gefährdungen jeweils
entstehen können, ist in erster
Linie von der Eigenart der Schule
(Grundschule, Förderschule, Be-
rufsschule, …) und von den bereits
eingeführten Arbeits- und Gesund-
heitsschutzmaßnahmen abhäng-
ig. Gefährdungen können z.B. ent-
stehen durch:

• Mängel in der Gestaltung und
Einrichtung des Arbeitsplatzes
und des Unterrichtsraumes,

• physikalische, chemische und
biologische Einwirkungen,

• Mängel in der Gestaltung der
Arbeitsorganisation und beim
Konfliktmanagement,

• Qualifikationen, Fähigkeiten
und Fertigkeiten der Lehrkräfte
sind für den Arbeitsauftrag
unzureichend oder ungeeignet.

Sind die Gefährdungen und
Belastungen erfasst worden,
müssen sie in einem zweiten
Schritt bewertet und beurteilt
werden. Dieser Schritt umfasst
insbesondere eine Einschätzung,
inwieweit besondere Arbeitsbe-
dingungen, wie Lärm, Luftfeuchti-
gkeit, Klima oder die Verwendung
von Gefahrstoffen Grenzwerte
überschreiten oder gesicherten
Erkenntnissen widersprechen.
Darüber hinaus muss auch beur-
teilt werden, inwieweit Arbeitsbe-
dingungen nach den vorliegenden
arbeits- oder sozialwissenschaft-
lichen Erkenntnissen als poten-
zielle Belastung für die psycho-
soziale Gesundheit der Lehrkräfte
einzuschätzen sind. Hierbei sind
auch Aspekte wie Minderung der
Aufmerksamkeit, psychische Be-
lastungen wie Nervosität, Gereizt-
heit und Stress und sonstige
Beanspruchungsfolgen einzube-
ziehen. Ferner sind auch die
vorhandenen Schutzeinrichtung-
en zu bewerten, d.h. welche Maß-
nahmen vorhanden bzw. zu-
sätzlich erforderlich sind. Ist dies
geschehen, dann ist für jede er-
mittelte Gefährdung und Belas-
tung die Wahrscheinlichkeit des
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Eintritts eines Arbeitsunfalls oder
einer Schädigung des Beschäf-
tigten sowie die mögliche Schwe-
re eines Gesundheitsschadens
abzuschätzen.

Ergänzt werden die Pflichten zur
Gefährdungsbeurteilung durch die
in § 6 ArbSchG vorgeschriebene
Dokumentationspflicht. Danach
muss die Schulleiterin oder der
Schulleiter u.a.

• das Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung,

• die festgelegten Arbeitsschutz-
maßnahmen,

• das Ergebnis der Wirksam-
keitsprüfung der getroffenen
Maßnahmen,

dokumentieren. Um die Effektivität
der Dokumentation zu erhöhen, ist
es empfehlenswert, darüber
hinaus zusätzliche Angaben fest-
zuhalten. So sollten z.B.

• die für die Durchführung der
Gefährdungsbeurteilung und
die Durchführung der erfor-
derlichen Arbeitsschutzmaß-
nahmen verantwortliche Per-
son,

• die Dringlichkeit der zu
ergreifenden Schutzmaßnah-
men,

• der Zeitplan zur Durchführung
der erforderlichen Schutzmaß-
nahmen

in der Dokumentation festgehalten
werden, um Verantwortlichkeiten
sowie Grund und Zeitplan für die
jeweilige Maßnahme nachvoll-
ziehen zu können. Diese Doku-
mentation verursacht zwar Mehr-
aufwand, ermöglicht der Schul-
leiterin oder dem Schulleiter aber
auch einen schnellen Überblick
über den Stand des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes in seiner
Schule und erleichtert die Über-
prüfung der Wirksamkeit der
getroffenen Arbeitsschutzmaß-
nahmen. Ferner wird hierdurch
auch der Nachweis für die Durch-

führung der Gefährdungsbeur-
teilung bei Besichtigungen der
zuständigen Aufsichtsbehörden
erbracht.

Auch wenn niemand eine
Schulleiterin/einen Schulleiter von
ihrer/seiner Verantwortung für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz
entbinden kann, gibt es für diese
verantwortungsvolle Aufgabe ein
funktionsfähiges Unterstützer-
Netzwerk. Neben den Personal-
räten gehören dazu die Sicher-
heitsbeauftragten, die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit an der
Landesschulbehörde und beim
Schulträger, die Arbeitsmedi-
ziner, die zentrale Beratungsstelle
des Kultusministerium sowie die
Aufsichtspersonen der Unfallver-
sicherungsträger.

Die Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit an den Landesschulbehörden
bieten in diesem Zusammenhang
z.B.:

• Qualifizierung der Sicherheits-
beauftragten,

Das Forum Schule
“Gesunde Schule”

wurde von der Bildungsvereini-
gung  Arbeit und Leben und der
Kooperationsstelle Hochschulen

und Gewerkschaften in
Osnabrück unterstützt!

• Unterstützung von Arbeits-
schutzausschüssen,

• Moderation bei der Vor- und
Nachbereitung von Gefähr-
dungsanalysen,

• “Starthilfe” für AuG-Initiativ-
gruppen,

• Fortbildungen und Seminare zu
Themen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes,

• eine umfangreiche Material-
sammlung zu Themen des
Arbeits- und Gesundheits-
schutzes,

• Vermittlung von AuG-Experten
(z.B. Akustikern, Konfliktbe-
ratern, Psychologen, …).

Der Workshop “Lehrerbildung
und Gesundheitsförderung”

musste leider ausfallen.

Die Referntin, Frau Gudrun Möllenkamp-Thien
hat den BLK-Modelversuch "Kompetenz-
zentrum für LehrerInnen-Gesundheitsbildung"
(KoLeGe) geleitet.
Informationen, Vorträge und Ergebnisse
befinden sich auf der website des Modell-
versuchs:

http://www.kolege.de/


